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2011/MC/302
öffentlich
29.09.2011
Frau Dr. Mahnke, Fraktion 
DIE LINKE

Antrag der Fraktion Die LINKE - Außerplanmäßige Ausgabe zur Unterstützung 
der Weihnachtsstraße in Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 27.09.2011 Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und 
Soziales Stadt Malchin

Öffentlich 28.09.2011 Finanzausschuss Stadt Malchin
Nichtöffentlich 11.10.2011 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 26.10.2011 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.000 € zur 
Unterstützung des Händlerstammtisches für die Absicherung des Weihnachtsmarktes in der 
Steinstraße.

Sach- und Rechtslage:
In allen Städten der Region werden im Dezember Weihnachtsmärkte veranstaltet, die in der 
Regel von den Stadtverwaltungen organisiert werden. 

In Malchin übernehmen seit Jahren die Händler der Steinstraße allein und auf eigene Kosten 
die Verantwortung für eine solche öffentliche Veranstaltung in der Innenstadt in der 
Vorweihnachtszeit.
Mit dem Steinstraßenfest zum Stadtjubiläum wurde in diesem Jahr vom Händlerstammtisch 
ein sehr attraktives Fest organisiert, dass alle Malchinerinnen und Malchiner und viele Gäste 
begeistert hat. Für dieses Fest haben die Händler rund 6.000 Euro investiert. Nur so konnte 
ein ansprechendes Fest realisiert werden, damit sind Maßstäbe gesetzt und hohe 
Erwartungen an die zukünftigen Aktivitäten geweckt worden.

Im Jubiläumsjahr sollte sich die Stadt ihrer Verantwortung bewusst werden und zumindest 
mit einem bescheidenen finanziellen Beitrag, die Weihnachtsstraße unterstützen. Es darf 
z.B. nicht den Händlern allein überlassen werden, für die Weihnachtsbeleuchtung in der 
Innenstadt zu sorgen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Außerplanmäßige Ausgabe von 3.000 €. Die Deckung erfolgt aus den Rücklagen für das 
Stadtjubiläum bzw. aus den allgemeinen Rücklagen.

Anlagen:
keine


